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sum Bebauungsplan 179 
- Ylulfsdorf -

§ 1 

~!!!-ß2_.9:_~.§_f~Qg:tJ.;k.9l1.9ll_f!f?J.~.!2.PßSb..Q.ffÜ.9h.§~Qft§._J3.§..Q§:.!dQDL\§,PlliD!2Ji 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplaneo liegt im 
Stadtteil Wulfsdorf 9 südlich der Ortslage und westlich der 
Strsße nach Blankenooe. 

§ 2 

~~§~.Sl:.f!~l1~L St§l"_Y.9Il<:gl1.:~11)ä_gf1m 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird durch 
die Straße nach Blankensee und die geplante Straße Nr. 373 
erschlossen. 

§ 3 

!~~~1§ß~QB-~2~21~§E~EQ§~Q.9~§ß~~~ 
Best eh ende Eigenturwerenzen sind in starker, Jnurstücks
grenzen in schwacher schwarzer Stficbführung dargestellt. 
Die in starker roter Strichführung dargestellten Straßen
fluchtlinien sind verbindlich; dagegen können für die in 
schwacher roter Strichführung darg~~tellten neuen Grund
stücksgrehzen geringfügige Verschiebungen zugelassen werdeno 

§ 4 

~r!!I!§~~QD.Sf2=~ .Y!lit_ Y9!.§.9!ß2:E.ß.9191-.!9DßeD 
Entwässerungsleitungen sind lediglieb für das Oberflächenwasser 
der Straßen vorgesehene Die Hausabwässer sind auf den Grund
stücken zu beseiticen. 
Die Grundstücke ·oinc1 an die Versorgungsleitungen für \lasser und 
Elektrizität anzuoohließen, deren Verlegung in den Straßen 
des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes erfolgt6 

§ 5 

· Die J\rt der baulichen Nutzung der Grundstüc)ce Vlirc1 als MD-Gebiet 
( Dorfgebiet) get2üß § 5 der Baunutzungsverordnung (BNVO) feßtge
setzt. 
Das :Maf3 der baulichen Nutzung der Grundstücke richtet. sich nach 
den§§ 29 - 39 deu Bundesbaugesetzes (EBauG) und den§§ 12 -· 
23 der BNVO sonio den :l<'eotlegungen des § 6 dieses Textes zum 
Bebauungsplan 179 - Wulfsdorf -o 
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§ 6 

Die im Lageplan zun Bebauungsplan dargestellten eingescbossigen 
Baukörper habe keine Rechtsverbindlichkeit cezüglidh ih~er 
:E'lächenausdehnung. Vorbindlieh ,ist .die j eyreils auogevliesene 
Gebäudestellung hinsichtlich Abstand und Ausrichtung zur · 
Straße sowie die dargestellte Traufen- oder Giebelstellungo 
An den Scitengrenicn muß ein Bau~ich von mindestens 3,oo m 
Breite von jeder BebauUng freigehalten werden (Ausnahmen 
siehe§ 6 Ziff. 2 dieses Text6s). · 

Die :b'assaden- und JJu,tg;stoltung ist nach stt;idtebaulichen Ge
sichtspunkten grU})penneise einhej_tlicb festzulegen. Als Dach
eindecl\:ung .sind grn})pem·;eise Dachpfannen einbei tlicher Pärbun,g 
zu verwenden. · 

Die Pestlegung der Höhenlage sov1ie \'leiterer Einzelheiten der 
Bebauung erfolgt '; :.' .. : .. . ::: . im Baugenehrnigungsverf8.hren. 

Ausnahmen von dieccn Festlegungeh sind nur im Einvernehmen 
mit der Gemeinde zulässig • 

.s~_Q§:.f§ß2E2- pj;§];]Jl]fi,~~g_ 

Der Bauherr ist verpflichtet, bei der Bebauung seines Grund 
stücks je Wohnung eine Garage und einen Kraft:t'ah~c>zeugstell
platz für Besucher vorzusehen. Die r{_2rforderlichen J?lächen 
hierfür müssen beim Bauantrag im e:Lgereichten Laceplan 
nachgewiesen und d-l.Lrfen auch später nicht zneckentfremdct vier
den. Garagen können im Bauvlich auf der Nachbargrenze errichtet 
\Verdeno 
Die Garage~ müssen mit dem Wohnhaus oder dem Stall eine ge-
stal torisehe Einheit bildenc · 
Kellergaragen sind nicht zugelassen. 

2..::.-~.it±.l-~~2f§:g 
Müllgefäße sind gegen Einsicht abzudecken. Staub- und Geruchu
belästigungen ~ind durch gedignete Maßnahmen zu verhindern. 

4 ''or"'·a··•r"'en · :;:-·.;p·r."...·Lo''i;c-unr·en· 
-= :;.._! -~--~- . ..l-, .-;;:;:;;. ).;;-:: ~.~ ~L. ~)_.._....;.J -· .. - ' 

Die Vor·gärton sind c.ls Ziergärten anzulegen und an den öffent
lichen Straßen dun)h Heck.en einzufriedigen. Hect:on 9 Pfeiler~ 
Pforten und Tore dtirfcn nicht höher als 0,80 m ~eino An den 
rückwärtigen und seitlichen Grenzen sind N1fH3ch endndrl:; zäune :;:.;u
gelass en 9 die hinter den .J3aufluchten au:t' max. ·1 9 20 m ausgefUh1't 
17erden können. Zäune an den landnirt s cha:t't liehen Nut zfli=i.chen 
müs~en ~ine zusät~liche Gebüschanpflanzung erhalten. Zum Schutz 
der anzupflanzenden Hecken können gru:ppem;oise oinheitlich ge- . 
stal tote bis zu 0 9 GO m Höhe durchHichtige lünfriedii_;ungen zuge
ltJ.ssen werden. 

2~~l!~b~l);S~O~llQG 
Zulässig sind :r;.ur rJnsuivo Stallgcbüude,. keine Holzställe odor 
Behelfsbauten. 
St.älle müssen mit dem. Wohnhaus oder der Garage eine gestalte
rische Einheit bildonc 
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§ 7 

Maßnahmen zur -ordnung des Grund und Bodens ---- ..,......"...,-- ..... ---·""!"·-- ----- ~ ..... -· --·-.--~- --··---·-·--.~---

Das Bebauungs:plonr;obict steht ausschließlich im Eigentum der 
Hansestadt Lübeclc o Bodenordnende und sonstige Maf3nahmcn sind 
daher nicht vorgoschono 

Lübeck~ den 10. Februar 1964 
A z o : 61 o ~ Ge o /R c o -

Der Senat der Hansestadt Lübeck 
Bauverwaltung 

Im Auftrage Im Auftrage 
? - ~ / 

t I /~c- ~~~~__ c vt/- ;t1l/#11'lzt~r-
citender Senatsbaudirektor Oberbaurat 




